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XI. (jesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Lanc 

und Genossen 
an den Herrn Bundesmj.nister für Bauten und Technik 
betreffend Durchführungsverordnung für elektrotechnische 

Sicherheitsvorschriften nach dem Bundesgesetz vom 1703.1965~ 
BGBl. Nr. 57/65 (Elektrotechnikgesetz) 

Nach rundfünfzehnjähriger Beratung 1'lUrden mit Bundesgesetz vom 

17" 3 .1965, BGBL. Nr .. 57/65, die Voraussetzungen für den Schutz 
von Leben und Gut österreichischer Konsumenten vor den Gefahren 
mindervrertiger und gefährlicher Elektrogeräte und Elektromaterialien 

geschaffen~ Das Gesetz sieht u.a" vor, .daß die 'lom Österreichischen 

Verband für Elektrotechnik ausgearbeiteten elektrotechnischen 
Sicherheltsvorschriften mittels Durchführungsverordnungen in 
Kraft gesetzt vlerdensoll'>'~ f 

Seit Verabschiedung des obe~wähnten Bundesgesetzes ist nur eine 
einzige derartige DurchfUhrungsverordnung - eine zweite befasste 

sich nur mit der Geschäftsordnung des elektrotechnischen Beirates -

ergangen, obwohl zahlr~1che, äußerordentlich wichtige elektro­
technische Sicherheitsyorschriften ausgearbeitet wurden und zum 
Teil bereits seit Jahrkn dem Bundesministerium für Bauten und 

Technik z,;ecks Inl<Jartsetzung im. VerordnungsHege vorliegen. 

Da die ervJähnten Vorschläge für neue Sicherheitsvorschriften den 
europäischen Harmonisierungsbestr~bungen auf diesem Gebiet 
entsprechen oder auf \lleltweiten einschlägigen Empfehlungen beruhen, 
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stellen die unterzeichneten Abgeordneten im Interesse der 

österreichischen Konsumenten nachstehende 

A n fra gen : 

1.) \~arum ist seit Verabschiedung des Elektrotechnikgesetzes 
erst eine einzige Durchführungsverordnung erschienen, die sich mit 

der Inkraftsetzung von neuen Sicherheitsvorschriften nach diesem 
Bundesgesetz Qefasst hat, obwohl solche teilweise schon seit 
Jahren vorgeschlagen sind ? 

2,) ·YJarum werden die Arbeiten der einschlägigen Fachausschüsse des 
österreichischen Verbandes für Elektrotechnik so wenig unterstützt 

und deren Beschlüsse so wenig beachtet ? 

30) vJarum i.1ird der Erarbeltung von elektrotechnischen Vorschriften 
in den internationalen Gremien (International Electrotechnical 

Corrunissiou) International Commission on Rules for theApproval 
}l 

of Electrical Equ:i\ment, European Electric Standards Corordinating 
Committee USI'J'e) so wenig Unterstützung gewährt, obwohl der 

EFTA-liiinisterra'G mehrmals beschlossen hat, daß diese Arbeiten 
beschleunigt und mit UnterstUzu:ng der Regierungen durchgeführt 

werden. sollen, da ja nur dm:'ch die Harmonisierung·der nationalen 
Sj.cherheitsvorschriften die bisher bestehenden Handelshemmnisse 

beseitigt und dadurch die eleI(trotechnlschen Geräte und r'1aterialien 
aller Art--\billiger auf den l\J1e.rlct gebracht. Herden können ? 

• j 
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